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Stadt Braunschweig  TOP 

   
Der Oberbürgermeister Drucksache Datum 
FB Tiefbau und Verkehr 16756/14 27.05.2014 
66.41   
 
 
1. Ergänzung zur Vorlage  

Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

StBezRat 132 Viewegsgarten-Bebelhof  
StBezRat 131 Innenstadt 
Planungs- und Umweltausschuss 
Finanz- und Personalausschuss 
Verwaltungsausschuss 

18.06.2014 
01.07.2014 
02.07.2014 
03.07.2014 
08.07.2014 

X 
X 
X 
X 
  

  
  
  
 
X 

    

Rat 15.07.2014 X      
 
Beteiligte Fachbereiche / 
Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht 
des Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund Vor-
schlag/Anreg.d.StBzR 

Fachbereich 20, Fach-
bereich 32, 0300 
Rechtsreferat, 0800 

 120, 131, 132   

                

   Ja X Nein  X Ja  Nein   Ja X Nein 
                

 
Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet zur Mitteilung außerhalb von Sitzungen 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Neufassung der Parkgebührenordnung für das Parken a n Parkuhren und  
Parkscheinautomaten (ParkGO) in der Stadt Braunschw eig 
 
 
 
„Beschlussvorschlag unverändert.“ 
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Begründung: 
 
Die Drucksache 16756/14 wurde im Stadtbezirksrat 120 Östliches Ringgebiet am 14. Mai 2014 
behandelt; der Beschlussvorschlag wurde einstimmig abgelehnt. 
 
Im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet wurde einstimmig die Auffassung vertreten, dass vor 
Schaffung bestimmter Instrumentarien zunächst ein Parkraummanagementkonzept für diesen 
Stadtbezirk erstellt und zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollte. 
 
Aufgrund dieser eindeutigen Beschlusslage schlägt die Verwaltung nunmehr vor, den Stadtbe-
zirk 120 nicht in die Parkgebührenzone III einzubeziehen und zunächst das Parkraummanage-
mentkonzept Östliches Ringgebiet weiterzuverfolgen. 
 
Aus diesem Grund wird die Einführung der Parkgebührenzone III zum jetzigen Zeitpunkt auf 
den in der Anlage dargestellten Teilbereich des Stadtbezirks 132 begrenzt. In der Gebühren-
ordnung für das Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Braunschweig 
wird § 2 Abs. 3 b) gestrichen und die Kartendarstellung der Parkgebührenzone III entsprechend 
angepasst. 
 
Die Seite 5 sowie die Kartendarstellung der Parkgebührenzone III der Ursprungsvorlage sind 
gegen die beigefügten Seiten auszutauschen. 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Leuer 
 
Anlagen: 
- Austauschseite Gebührenordnung 
- Kartendarstellung Parkgebührenzone III im Stadtbezirk 132 
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§ 2


(1) Als Parkgebührenzone I gelten alle Straßen und Plätze innerhalb des City-Ringes (John-F.-Kennedy-Platz - Stobenstraße - Bohlweg - Ritterbrunnen - Wilhelmstraße – Fallersleber Straße - Hagenmarkt - Hagenbrücke - Küchenstraße - Lange Straße - Radeklint - Güldenstraße - Gieseler - Europaplatz - Konrad-Adenauer-Straße - Lessingplatz - Augusttorwall - John-F.-Kennedy-Platz) einschließlich der genannten Straßen.


(2) Als Parkgebührenzone II gelten alle Straßen und Plätze zwischen dem City-Ring bis zum Okerumflutgraben.


(3) Die Parkgebührenzone III umfasst 



a) Im Stadtbezirk 132 Viewegs-Garten Bebelhof das von folgenden Straßen und Plätzen umschlossene Gebiet: Kurt-Schumacher-Straße (Nordseite im Abschnitt zwischen Okerumflut und Ottmerstraße) – Ottmerstraße (Nordseite) – Schillstraße (Nordseite im Abschnitt Ottmerstraße bis Rietschelstraße) – Rietschelstraße – Menthestraße – Schillstraße (Nordseite im Abschnitt Menthestraße bis Helmstedter Straße) - Helmstedter Straße (Südseite im Abschnitt Schillstraße bis Okerumflut) einschließlich der genannten Straßenabschnitte. Die westliche Grenze bildet der Okerumflutgraben im Abschnitt zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Museumsstraße.



§ 3


(1) Diese Parkgebührenordnung tritt am 1. August 2014 in Kraft. 


(2) Gleichzeitig tritt die Parkgebührenordnung für das Parken an Parkuhren und Parkautomaten in der Stadt Braunschweig (ParkGO) vom 26. Juni 2001 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 19 vom 5. Oktober 2001) außer Kraft.



